
Allfällige Änderungen bleiben der Büchereileitung vorbehalten.

Amt der Landeshauptstadt
Stadtbücherei

Gerberstraße 4
A-6900 Bregenz
Tel. 05574 / 45520

LESEORDNUNG www.bregenz.at/stadtbuecherei

Anmeldung:
Die Benützung der Stadtbücherei steht allen Personen zu, welche die Lesererklärung gegen Vorlage eines amtli-
chen Lichtbildausweises unterzeichnet haben. Nach ordnungsgemäßer Anmeldung erhält jede/r Leser/in einen
Benutzerausweis, der nicht übertragbar ist, und bei jedem Büchereibesuch vorgewiesen werden muß. Der Verlust
des Benutzerausweises ist zu melden; ein Ersatzausweis kann für den Betrag von EUR 3,00 ausgestellt werden.
Namens- und Adressänderungen sind unverzüglich der Bücherei bekanntzugeben. Mit der Anmeldung erklären
sich die Leser/innen einverstanden, daß die angegebenen Daten zu statistischen Zwecken EDV-mäßig verarbeitet
werden.

Ausleihe:
Die Leihfrist pro Buch , CDRom  beträgt 3 Wochen  und kann vor Ablauf um weitere 3 Wochen verlängert werden,
wenn keine Vorbestellungen für das Buch vorliegen. Zeitschriften, Videos, DVD´s und Audio CD`s : Leih- und
Verlängerungsfrist 1 Woche . Je Verlängerung wird die normale Leihgebühr verrechnet (ausgenommen Jahresge-
bühr). Sobald die Rückgabefrist überschritten wird, werden Versäumnisgebühren fällig. Sie betragen pro Medium
und angefangener überzogener Woche EUR 0,90. Für die 1. und 2. Mahnung werden je EUR 3,00 (1. Mahnung 3
Wochen nach Ablauf des Rückgabedatums) für die 3. Mahnung (Einschreiben) EUR 5,00 Bearbeitungsgebühr ver-
rechnet. Nach erfolgloser 3. Mahnung werden die entliehenen Medien samt angefallener Versäumnis- und
Bearbeitungsgebühren in Rechnung gestellt.

Kinder und Jugendliche dürfen nur mit Erlaubnis der/des Erziehungsberechtigten die für ihr Alter zugelassenen
Filme und CDRoms ausleihen.

Die Büchereileitung ist berechtigt, in besonderen Fällen eine entsprechende Kaution einzufordern (Gästekarte,
wertvolle Werke usw.). Die Medien dürfen nur zum persönlichen Gebrauch ausgeliehen werden. Jede Weitergabe
der Medien und/oder der Leserkarte zieht den Verlust des Anspruches auf die Weiterbenützung der Bücherei nach
sich. Das Kopieren und Vervielfältigen von CDs, CDRoms oder DVDs ist verboten.
Entlehnte Medien können vorbestellt, gewünschte, nicht vorhandene Titel zum Ankauf vorgeschlagen werden.

Gebühren:
Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr EUR 3,00 (nur Jahresgebühr möglich)
Erwachsene pro Medium EUR 0,80 oder Jahresgebühr pro Person EUR 18,00
Pensionisten pro Medium EUR 0,60 oder Jahresgebühr pro Person EUR   9,00
Behinderte pro Medium EUR 0,60 oder Jahresgebühr pro Person EUR   9,00
Erstanmeldung EUR 2,00
Ersatzausweis EUR 3,00
Versäumnisgebühr pro Medium und angefangener Woche EUR 0,90
Vorbestellgebühr pro Medium EUR 0,20
1. und 2. Mahnbrief EUR 3,00
3. Mahnbrief (eingeschrieben) EUR 5,00
Beschädigung CD-Hülle EUR 0,50 (Hülle darf nicht selbst ausgetauscht werden)
Beschädigung DVD-Hülle EUR 1,00 (Hülle darf nicht selbst ausgetauscht werden)
Beschädigung CDROM-Hülle EUR 2,00 (Hülle darf nicht selbst ausgetauscht werden)

Besondere Bestimmungen:
Der/Die Benutzer/in ist im Interesse der Allgemeinheit verpflichtet, die Medien mit Sorgfalt zu behandeln
und vor Beschmutzung und Beschädigung zu bewahren. Bei Verlust oder Beschädigung der Medien besteht
Schadenersatzpflicht.

Öffnungszeiten:
Montag , Mittwoch, Freitag 10.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 18.30 Uhr
Dienstag, Donnerstag, Samstag 10.00 – 13.00 Uhr


